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SACHVERHALJT UND ANTRGE 

I. Die am 3. April 1980 angerneldete, unter der t'lummer 0 020 886 

veröffentlichte europàische Patentanmeldung 80 101 793.0, fUr 

weiche die Prioritt einer frUheren Anmeldung vom 19. Juni 

1979 in Anspruch genommen wird, ist von der PrUfungsabteilung 

086 durch Entscheidung vom 13. September 1982 zurUckgewiesen 

word en. 

Der Entscheidurig lagen der am 18. Mai 1982 eingegangene Pa-

tentanspruch 1 sowie die ursprUnglichen PatentansprUche-.2 

bis 5 und 7 bis 17 zugrunde. 

II. Die PrUfungsabteilung fUhrt aus, die Gegenstände der selb-

ständigen PatentansprUche 1, 12, 13 und 14 hätten nahegele-

gen. Zur BegrUndung verweist sie auf die französische Patent-

schrift 989 314 7  die USA-Patentschrift 2 133 459 und die 

Zeitschrift "Machinery and production engineering" vom 6. Mai 

1970, Seiten 703 bis 709. 

III. Gegen diese Eritscheidung hat die Anmelderin am 13. Oktober 

- 	 1982 unter Zahiung der GebUhr Beschwerde eingelegt und diese 

gteichzeitig begrUridet. 

IV. In der mUndlicheri Verhandlung am 24. März 1983 beantragt die 

Anmelderin, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und auf 

die Anmeldung ein europäisches Patent mit dem am 18. Mai 1982 

eingegangenen Patentanspruch 1, den ursprUnglichen Patentan-

sprUchen 2 bis 5 sowie 7 bis 17, der ursprUnglichen Beschrei-

bung und der ursprUnglichen Zeichnung zu erteilen. 

Sie ist der Auffassung, der Gegenstand des Anspruchs 1 habe 

für den Druckmaschinenfachmann nicht nahegelegen. 
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Die selbständigen PatentansprUche 1, 12, 13 und 14 lauten wie 

- 	 folgt: 

"1. Unterbau für eine Rollen-Rotationsdruckmaschine beste-

hend aus einem Papierhalterungs-, Papierantriebs-, Pa-

pierzuftIhr- und Papierwechseleinrichtungen tragenden Ge-

stell, auf dern kopfseitig ein Druckwerk gelagert ist, 

dadurch gekennzeichnet, daI3 das Gestell (3) des Unter-

baues (1) aus armiertern Beton besteht, in dem ein extern 

vorgefertigtes MetaligerUst (14) mit mebreren, zurnindest 

teilweise nach aul3en frei..liegenden Tragereteiiientén (15, 

16, 17, 18, 19) wie Metaliplatten oder dergleichen, an 

denen die Papierhalterungs-, Papierantriebs-, Papierzu-

fUhr- und Papierwechseleinrichtungen, gegebenenfalls 

auch weitere Aggregate der Druckrnaschine, gelagert bzw. 

befestigt sind, und aul3erdern als Armierung urn das Me-

taligerUst (14) angeordnetes Stahlrnattengeflecht oder 

dergleichen eingeforrnt sind. 

12. Verfahren zur Herstellung eines einteiligen Gestelles 

für den Unterbau einer Rollen-Rotationsdruckrnaschifle, 

das als Träger für Papierhalterungs-, Papierantriebs-, 

PapierzufUhr- und Papierwechseleinrichtungen sowie eines 

kopfseitig angeordneten Druckwerkes dient, gekennzeich-

net durch folgende Verfahrensschritte: 

a) Herstellung eines MetallgerUstes (14) aus rnehreren 

Längs- und Querstreben (21, 22) sowie von diesen weg-

fUhrenden StUtz- und Verbindungsstrehen (23) und dar-

an anzubringenden Trägere1ementen (15, 16, 17, 18, 

19) wie Metaliplatten oder dergleichen für die spate-

re Befestigung zurnindest von Aggregaten der Papier -

halterungs-, PapierzufUhr-, Papierantriebs- und Pa-

pierwechseleinrichtungen, 

.. 
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- 	 b) Einbringung dieses vorgefertigten &letallgerUstes (14) 

zusamrnen mit Armierungsmaterial, wie Stahimattenge-

- 	 flecht in eine ebenfails vorgefert-igte Betonver-scha- 

lung, 

c) Ausgie3en der Betonverschalung bei gleichzeitigem Urn-

giel3en des darin eingelegten MetailgerUstes (11) und 

des Arrnierungsmaterials mit Beton. 

13. Verfahren zur Herstellung eines •aus mehrerenE-inzeltei-

len zusamrnensetzbaren Gëstelles für den UhtebaU inér 

Rollen-Rotationsdruckrnaschine, das als Träger für Pa-

pierhalterungs-, Papierantriebs-, PapierzufUhr- und Pa-

pierwechseleinrichtungen sowie eines kopfseitig angeord-

neten Druckwerkes dient, gekennzeichnet durch folgende 

Verfahrensschritte: 

a) Herstellung eines mehrteiligen ?4etallgerUstes (14) 

aus mehreren Längs- und Querstreben (21, 22) sowie 

StUtz- und Verbindungsstreben (23) und daran anzu-

bringenderi Trägerelementen (15, 16, 17, 18, 19), wie 

Metaliplatten oder dergleichen, für die spätere Befe-

stigung zumindest von Aggregaten der Papierhalte-

rungs-, PapierzufUhr-, Papierantriebs- und Papier-

wechseleinrichtungen, 

b) Einbringung der Teile des MetailgerUstes (14) zusam- 

men mit Armierungsmaterial, wie Stahlmattengeflecht, 

in der Aui3enforrn der Gestelleinzelteile entsprechende 

Betonverschalungen, 

c) Ausgie3en der Betonverschalungen bei gleichzeitigern 

tJmgie3en der eingelegten MetallgerUstteile und des 

Arinierungsmaterials mit Beton, 

.1... 
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- 	 d) Zusammensetzen der vorgefertigten Einzelteile des Ge- 

stells (3) und Ausgie3en der an den Verbindungsstel- - 

- 

	

	 len ders.elben- verbleibenden Spa Lite mit etn.er,. 2ULlrnas- ........ 

se. 

14. Verfahren zur Erstellung eines Unterbaues für eine Rol-

len-Rotationsdruckmaschine bestehend aus einem Papier-

halterungs-, Papierantriebs-, PapierzufUhr- und Papier-

wechseleinrichtungeri tragenden Gestell, auf den kopfsei-

tig ein Druckwerk gelagert ist, gekennzeichnet durch 

folgendeVerfahrensschrit ter 	 . 

a) Herstellung des Gestells (.3) des Unterbaues (1) aus 

armiertem Beton nit eingelagertem MetaligerUst (14) 

mit rnehreren, zumindest teilweise nach aul3en freilie-

genden Trägerelementen (15, 16, 17, 18, 19), wie Me-

taliplatten oder dergleichen, 

b) Anbrin.gung der Aggregate der Papierhalterungs-, Pa-

pierzufUhr-, Papierantriebs- und Papierwechselein-

richtungen sowie eventuell weitere Aggregate der 

Druckmaschine durch Verbindung derselben bzw. deren 

Lagerelemente nit den nach au3en freiligenden Tràger -

elementen (15, 16, 17, 18, 19) des in Beton einge-

formten MetaligerUstes (14).... 

.1... 
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ENTSCHEI DtJ&GSGRUNDE 

- 	1. 	Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 

Regel 64 EPU; sie ist daher zulässig. 

2. Nach PrUfung der im Recherchenbericht genannten Veröffentli-

chungen kommt die Kammer zu dem Ergebnis, da3 ein Unterbau 

mit alien im geltenden Patentanspruch 1 aufgefUhrten Merkma-

len durch keine dieser Veröffentiichungen bekanntgeworden 

ist. GegenUber diesem Stand der Technik ist der Gegenstand 

des Ansprucha.1..daher neu..................... 

3. Es ist deshaib zu prUfen, ob der ermittelte Stand der Technik 

einen nach der Lehre des Anspruchs 1 ausgebildeten Unterbau 

für eine Rolien-Rotationsdruckmaschine nahegeiegt hat. Diese 

PrUfung ergibt folgendes: 

3.1 Nach Seite 2, der Beschreibung sindUnterbauten von Roilen-

Rotationsdruckmaschinen, die aus einem als massive..Stahlkon-

struktion ausgefUhrten oder von mehreren miteinander verbun-

denen Gul3teiien gebildeten Gestell bestehen, schon aufgrund 

des Materials teuer. Aul3erdem erfordere das Einbringen der 

Befestigungseiemente für die Papierzufi.thrungsaggregate in 

derartige Gestelle viele Einzelarbeitsgänge. 

DemgegenUber sieht die Anmeiderin die Aufgabe, d-ie--mit•dem 

Gegenstand des Anspruchs 1 gelöst werden soil, darin, em 
billigeres und einfacher hersteilbares Gesteli zu schaffen. 

3.2 Diese Aufgabe ergibt sich für den Fachmann für Druckmaschinen 

aus der aligemeinen Tendenz, Kosten zu senken. Für die Ent-

scheidung, ob die im Patentanspruch 1 angegebene Lösung die-

ser Aufgabe nahelag, kann jedoch nicht, wie die Anmeld'erin 

meint, allein von dem Wissen dieses Fachmanns ausgegangen 

werden. 

.1... 



3.3 Der Fachmann des Druckmaschinenbaus, der die irn Abschnitt 3.1 

aufgefUhrten Nachteile der bekannten Gestelle beseitigen 

will, erkennt ohne weiteres, dal3 diese Nachteilernaterialbe-

dingt sind. Diese Erkenntnis der Ursache legt die Frage nahe, 

ob es nicht andere geeignete Materialien gibt, durch deren 

Verwendung die Nachteile der fUr das Gestell bisher verwende-

ten Materialien verinieden werden. Da eine Antwort auf diese 

Frage bei Druckmaschinen nicht zu finden ist, 1st es das 

chstliegende zu prUfen, ob auf anderen Gebieten des Maschi-

nenbaus Materialien bekanntgeworden sind, die zur Lösung der 

gesteilten Aufgabe geeignet sind. Wie der Fachmann ohne wei-

teres erkennt, konunen hierfUr in erster Linie soiche Gebiete 

in Betracht, die Maschinen betreffen, die tragende Teile auf-

weisen, die in ihrer Funktion dent Gestell einer Druckmaschine 

entsprechen. Diesen Gebieten mul3 u.a. das Gebiet der Werk-

zeugmaschinen zugerechnet werderi. 

3.4 Auf diesem Gebiet war es bekannt, tragendeTeile, z.B. den 

Unterbau, solcher Maschinen aus bewehrtem ("ariniertem") Beton 

herzustellen (vgl die französische Patentschrift 989 314 und 

die Zeitschrift "Machinery and production engineeringH  vorn 6. 

Mai 1970, Seiten 703 bis 709). Der Einwand der Anmelderin, in 

der westlichen Welt seien trageride Teile von Werkzeuginaschi-

nen nicht aus bewehrtem Beton hergesteilt worderi, kann daher 

nicht durchgreifen. 

Von diesem Stand der Technik bei Werkzeuginaschinen konnte der 

Fachmann für Druckmaschinen somit Kenntnis erlangen, ohne er-

finderisch tätig werden zu mUssen. 

3.5 Die vorstehend aufgefUhrten, auf einem anderen Gebiet des Ma-

schirienbaus liegenden Veröffentlichungen mUssen bei der Beur-

teilung der erfinderischen Tätigkeit daher mit berUcksichtigt 

werden. Sie legten jedoch den Gedanken nahe-, bewehrten. Beton 
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als Material für den aus einem Gestell bestehenden Unterbau 

einer Rollen-Rotationsdruckmaschine zu verwenden; denn da3 

bewehrter Beton-ein verhältnismä3ig billiger Baustoff 1st, in 

dem sich Verankerungselemente leicht einbetten lassen, ist 

ailgemein bekannt. 

3.6 Von dieser Verwendung von bewehrtetn Beton wurde der Fachrnann 

auch nicht dadurch abgehalten, da3 das Gestell von Rollen-Ro- 

tationsdruckmaschinen durch Schwingungen beansprucht wird. 

Für die Beurteilung der Frage, ob aus diesem Grund gegen die 

Verwendung - von. bewehrteimc 3etor grunds 

hen könnten, ist nicht der Fachmann für Druckmaschinen, son-

dern der Baufachmann zuständig, den man, wenn man dieses Ma-

terial in Betracht zieht, zur Beantwortung materialbedingter 

Fragen heranzieht. Diesem Fachmann 1st die Eignung von be-

wehrtem Beton für dynamisch beanspruchte Konstruktionen ge-

läufig, für die die Entwicklung, die der Betonbau in den 

letzten Jahrz•ehnten. 4ur.chl a.u±.en hat., ..Voraus setzungwarDa-&.. 

die dynamischen. Beansp.ruchungenbe±einemGestell-d'erin Rede - 

stehenden Art keine besonderen Probleme verursachen, ergibt 

sich im Ubrigen daraus, dai3 der Patentanspruch 1 in dieser 

Richtung keine Anweisungen enthält, Einzelheiten der bauli-

chen Gestaltung also dem Fachmann UberU3t. 

Die Patentfähigkeit des Unterbaus nach Anspruch 1 wird auch 

nicht durch die im Ansprucn 1 noch aufgefUhrten 'Merkmale be- 

grUndet, daB die Bewebrung .a.useinem Stahlmattengeflecht, 

d.h. aus Betonstahimatten besteht und daB in den Betori em 

extern vorgefertigtes MetailgerUst mit méhreren zumindest 

teilwèise nach auf3en freiliegenden Trägerelementen einge-

bettet (Heingeformthl)  1st. 

Es gehört zurn handwerklichen Wissen des hierfür einschlägigen 

Baufachmanns, Bewehrungen ganz oder teilweise aus Betonstahl-

matten zu bilden. 

.../. 



Hinsichtlich der Befestigung der Maschinenteile an dem Unter-

bau ist der französischen Patentschrift 989 314 die Lehre zu 

entnehmen, nach au3en teilwetse freiliegende Trgere1emente 

an der aus miteinander verbundenen Längs- und Querstäben be-

stehenden Bewehrung anzuschliet3en, wodurch diese Elemente 

schon beim Einbringen des Betons diesern gegenuber in Lhrer 

Lage gesichert sind. Da es insbesondere bei hoch beanspruch-

ten Betonkonstruktionen Ublich ist, eine von Stäben undBe-  -

tonstahimatten gebildete Bewehrung zu verwenden, kann riichts 

Besonderes rnehr darin gesehen werden, die Element.e an einem 

.einen Teil der , Bewehrung .. bi ldend e~n Metal ,1g.Ust 	uordnçn.... 

3.7 Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht daher nicht auf einer 

erfinderischen Tätigkeit. Der Anspruch 1 kann aus diesem 

Grund nicht gewährt werden (Artikel 52 und 56 EPU). 

Es kann bei dieser Sachiage dahingestelit bleiben, ob die An-

gabe, das GerUst sei ext,ern'  zorgefertig 	inuiterschei. 

dungskräftiges Merkmal darsteilt. 

4. 	Zu den selbstäridigen PatentansprUchen 12 bis 14 hat die PrU- 

fungsabteilung ausgefUhrt, daB die in diesen AnsprUchen ange-

gebenen Verfahren zum Herstellen eines Gestells für den Un-

terbau einer Rollen-Rotationsdruckrnaschine un Hinblick auf 

den Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätig-

keit beruhten. iergegenhat- die - Anrne1der±n - nichts vorge- 

bracht. Die Kammer s.i.ehtkeine .GrUnde, die für die Patentfä-

higkeit der Verfahren nach den AnsprUchen .12 bis 14 sprechen, 

sondern ist ebenfalls der Auffassung, dal3 jedes dieser Ver-

fahren für den Fachinann nahelag. 

Auch die PatentansprUche 12 bis 14 können deshaib nicht ge-

währt werden. 

.1... 
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5. 	Die AnsprUche 2 bis 11 sowie 15 bis 17 sind unrnittelbar oder 

mittelbar aufdenArispruch 1 bzw.. den Anspruch 14 rUckbezo-

gen. Aus der ic?itge'äh'rbarIcejt diësér Aiisprtiche folgt, daB 

auch die von ibnen abhängigen AnsprUche 2 bis 11 sowie 15 bis 

17 nicht gewährt werden können. 

Aus diesen Grtinden 

wird wie folgt entschieden: 

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: Der Vorsitzende: 

gez.: J. Rückerl gez.: G. Andersson 


